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Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.12.2009 

Geschäftszahl 

2007/08/0245 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 99/08/0062 E 4. April 2002 RS 1 

(hier ohne den letzten Satz) 

Stammrechtssatz 

Nach dem klaren Wortlaut des § 46 Abs 1 AlVG kommt es für die Qualifizierung eines Sachgeschehens als 
"Geltendmachung des Anspruches", an die das Gesetz den Beginn des Bezuges von Leistungen nach dem AlVG 
knüpft, auf die persönliche Abgabe des Antrages bei der zuständigen regionalen Geschäftsstelle unter 
Verwendung des hiefür bundeseinheitlich aufgelegten Antragsformulares innerhalb der in § 46 Abs 1 zweiter 
und dritter Satz genannten Frist an (Hinweis E 7. Juli 1992, 92/08/0097). Dabei bildet der Nachweis des 
Anspruches nach § 46 Abs 4 AlVG kein Erfordernis für die Geltendmachung, sondern für die Entscheidung über 
den nach Abs 1 geltend gemachten Anspruch (Hinweis auf das zu der mit § 46 Abs 4 AlVG 1977 vergleichbaren 
Bestimmung des § 46 Abs 3 AlVG 1958 ergangene Erkenntnis vom 13. September 1967, 389/67). 


